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Monique Schneider
Rechtsanwältin

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2008 
das Unterhaltsrecht mit dem Ziel 
der Stärkung des Kindeswohls 
und der wirtschaftlichen Entlas-
tung sogenannter Zweitfamilien 
reformiert.

Im Geschiedenenunterhaltsrecht gilt 
seitdem verstärkt der Grundsatz der 
wirtschaftlichen Eigenverantwor-
tung. Danach haben geschiedene 
Ehegatten selbst für ihren Unterhalt 
zu sorgen, es sei denn, sie sind hier-
zu außerstande. Bei der Berechnung 
der Höhe des Geschiedenenunter-
halts hat der BGH bisher eine Unter-
haltspflicht gegenüber einem neuen 
Ehepartner in die Bemessung des 
Bedarfs des geschiedenen Ehegat-
ten einbezogen. Danach sollte der 
Unterhaltsbedarf des geschiedenen 

haltsanspruch des geschiedenen Ehe- 
gatten nicht beeinträchtigen dürfe.

Die Entscheidung des BVerfG führt 
nunmehr dazu, dass die Unterhalts-
berechnungen, die bisher auf der  
Berechnungsgrundlage des BGH  
basieren, überprüft und entspre-
chend abgeändert werden können.

Zur Überprüfung, Bera-
tung und Vertretung im 
Familienrecht stehe ich 
Ihnen sehr gerne zur Ver-
fügung.

Ehegatten ermittelt werden, indem 
seine bereinigten Einkünfte ebenso 
wie die des Unterhaltspflichtigen 
und dessen neuen Ehepartners zu-
sammengefasst und durch drei ge-
teilt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
im Januar 2011 diese Berechnungs-
methode für verfas-
sungswidrig erklärt, 
da sie den geschie-
denen Ehegatten ein-
seitig zugunsten des 
Unterhaltspflichtigen 
und dessen neuen 
Ehegatten belaste. Das 
widerspreche dem 
Gesetz, wonach im 
Ergebnis eine neue 
Heirat den Unter-

Lebensstandard Geschiedener besser gesichert! 
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